
MARKTGEMEINDE PÖLLAU
Änderung Flächenwidmungsplan, VF: 1.13

„Schreiner“

VERFÜGUNG
der Änderung des Flächenwidmungsplanes, VF: 1.13

„Schreiner“

Gemäß § 25 iVm § 39 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 49/2010 i.d.F. 
LGBl. Nr. 20/2026, wird

die Anhörung des Entwurfes
➢ zur Änderung des Flächenwidmungsplanes, VF: 1.13

„Schreiner“

und den o.a. Änderungsentwurf, verfasst von Heigl Consulting ZT GmbH, GZ: HC22_2.16, 
05.05.2026, in der Zeit

vom 13.05.2026
bis 29.05.2026

im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.

Parteienverkehr:
Montag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

In den Entwurf1 kann während der Amtsstunden Einsicht genommen werden.
Innerhalb der Auflagedauer kann jedermann Einwendungen schriftlich und begründet beim 
Gemeindeamt bekanntgeben.

Pöllau, am 08.05.2026 Für den Gemeinderat
der Bürgermeister
Josef Pfeifer

angeschlagen am: 08.05.2026
abgenommen am: 29.05.2026

Hinweis:
Von der Verfügung ist der Gemeinderat bei der nächsten Gemeinderatsitzung zu informieren!

1 Hinweis: Es besteht nur hinsichtlich der beabsichtigten Änderung die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben.


		2026-05-08T06:59:36+0200
	Bürgermeister Josef Pfeifer
	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter https://www.signaturpruefung.gv.at




